
Langzeiterkrankung
Beitrag von „Schmeili“ vom 11. Januar 2018 11:56

Nein, dazu bist du nicht verpflichtet. Ich hatte in meiner vergangenen Schwangerschaft ein
ähnliches Problem, wo ich mich dann rechtlich dazu habe beraten lassen.
Du bist lediglich dazu verpflichtet, Mitteilungen zum Leistungsstand, d.h. Noten von Tests,
Arbeiten, Abfragen, mündliche Leistungen (Stand Oktober! ) der Schule zu übermitteln.
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